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Art. 1814 LWO Einbringung der
Antrage auf Berufung der Beisitzer

und Ersatzbeisitzer

LWO - NO Landtagswahlordnung 1992

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.07.2025

(1) Spatestens am zehnten Tag nach dem Stichtag haben die Vertrauensleute der Parteien, die sich an der
Wahlbewerbung (8 42) beteiligen wollen, ihre Vorschlage Uber die gemal? 8 15 Abs. 3 zu bestellenden Beisitzer und
Ersatzbeisitzer der Wahlbehdrden bei den im Abs. 4 bezeichneten Wahlleitern einzubringen. Den Vorschlagen ist,
unbeschadet der Bestimmungen des 8 15 Abs. 2, die Anzahl der Beisitzer und Ersatzbeisitzer zugrunde zu legen, die
ihnen nach der Zusammensetzung der Wahlbehdrden am Stichtag zukommt.

(2) Die Vorschlage fur die besonderen Wahlbehérden gemal? 8 70 sind spatestens am vierten Tag vor dem Wahltag

einzubringen.

(3) Als Beisitzer und Ersatzbeisitzer kdnnen nur Personen vorgeschlagen werden, die den Vorschriften des 8 6 Abs. 3
entsprechen.

(4) Die Eingaben sind fir die Bildung der Landeswahlbehérde an den Landeswabhlleiter, fur die Bildung der Kreis- und
Bezirkswahlbehorden an den Kreiswahlleiter, fur die Bildung der Gemeinde- und Sprengelwahlbehérden sowie der
besonderen Wahlbehérden gemal 8 70 an den Bezirkswabhlleiter zu richten.

(5) Verspatet einlangende Eingaben werden nicht bertcksichtigt, es sei denn, dal? es sich um Wahlbehérden handelt,
deren nachtrégliche Bildung durch Anderungen in den Wahisprengeln, in den Gemeindegebieten oder in den

Stimmbezirken unabweislich geworden ist.

(6) Der Wahlleiter kann verlangen, dal3 die Vertrauensleute einer Partei, die Vorschldge gemal Abs. 1 einbringen,
ausdrticklich und schriftlich erklaren, dal sich diese Partei an der Wahlbewerbung gemaR 8 42 beteiligen wolle. Wird
diese Erklarung nicht abgegeben, so gelten die Vorschlage als nicht eingebracht. Sind dem Wahlleiter die
Vertrauensleute bekannt und ist er in der Lage zu beurteilen, ob die einreichenden Personen tatsachlich die Partei
vertreten, oder wird ein Antrag von einer im Landtag vertretenen Partei eingebracht, so hat er den Antrag sofort in
weitere Behandlung zu nehmen. Ist dies nicht der Fall, so hat er die Antragsteller zu veranlassen, dal3 die Eingabe,
sofern dies nicht bereits geschehen ist, noch innerhalb der in Abs. 1 bestimmten Frist von wenigstens 25
Wahlberechtigten unterschrieben wird.

(7) Vor Berufung der Beisitzer und Ersatzbeisitzer kénnen die Antragsteller ihre Antrage jederzeit andern oder
zurlickziehen. Die Bestimmungen der Abs. 3, 4 und 6 gelten sinngemaR.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999


file:///

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	Art. 1 § 14 LWO Einbringung der Anträge auf Berufung der Beisitzer und Ersatzbeisitzer
	LWO - NÖ Landtagswahlordnung 1992


